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Bern, im Oktober 2018 

Teilautonome Fahrassistenzsysteme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Teilautonome Fahrassistenzsysteme gelten nicht als aussergewöhnliche Fahrhilfen gemäss Art. 88 
Abs. 2 VZV und dürfen daher an Führerprüfungen verwendet werden. 

Sofern ein Kandidat teilautonome Fahrassistenzsysteme an der Führerprüfung verwendet, wird die 
sichere und korrekte Verwendung bewertet. 

Sämtliche Fahrassistenzsysteme oder andere Fahrhilfen dienen jedoch lediglich nur als Hilfsmittel 
und ersetzen das korrekte Verhalten der Kandidaten im Verkehr nicht. So entbindet ein Totwinkel-
warner z.B. nicht vom Seitenblick. 

Die Fahrkompetenzen oder Mindestanforderungen für Führerprüfungen gemäss Anhang 12 VZV 
bleiben wie bisher bestehen. 

Besten Dank für Ihre Kenntnissnahme. 

 

 

 

Robert Stucki, Prozessverantwortlicher Führerprüfung 
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